
Stadtverordnetenversammlung

Stadt in der sozialistischen Gesell
schaft bestimmt. Die S. sowie ihr 
ständig arbeitendes Organ, der —> 
Rat der Stadt, haben in Durch
führung der Politik des sozialistischen 
Staates die Entwicklung des gesell
schaftlichen Lebens im Territorium zu 
leiten und zu planen. Die S. be
schließt auf Vorschlag des Rates der 
Stadt den Jahresplan und den Haus
haltsplan der Stadt. Sie beschließt 
auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften die Stadtordnung und kon
trolliert deren Einhaltung. Zur Aus
arbeitung und Durchführung der 
staatlichen Aufgaben haben die S. 
das enge und ständige Zusammen
wirken mit den gesellschaftlichen 
Organisationen der Werktätigen, vor 
allem den Gewerkschaften und der 
Nationalen Front, zu sichern. Sie 
arbeiten mit den Betrieben, Kombi
naten, Genossenschaften und Ein
richtungen mit dem Ziel zusammen, 
auf die effektivste Weise die er
forderlichen territorialen Voraus
setzungen für deren Tätigkeit zur 
Erfüllung der gesamtstaatlichen Auf
gaben zu schaffen und dazu gleich
zeitig im Rahmen ihrer Verant
wortung eine harmonische, mit der 
Entwicklung der Zweige und Be
reiche abgestimmte politische, ökono
mische, kulturelle und soziale Ent
wicklung im Territorium zu gewähr
leisten. Sie entfalten eine wirksame 
politische Massenarbeit mit den 
Bürgern, vor allem in den Wohn
gebieten, organisieren ihre umfas
sende Mitwirkung und unterstützen 
den sozialistischen Wettbewerb. Die 
konkreten Aufgaben und Befugnisse 
der S. sind entsprechend der unter
schiedlichen Größe und Bedeutung 
der Städte - der zu einem Kreis 
gehörenden Städte (kreisangehörige 
Städte) ; der -> Stadtkreise (kreis
freie Städte) ; der Hauptstadt der 
DDR, Berlin - differenziert aus
gestaltet. Die S. in den zu einem 
Kreis gehörenden Städten haben 
unter Berücksichtigung zentraler Auf
gabenstellungen in Übereinstimmung
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mit dem Rat des Bezirkes und dem 
Rat des Kreises die langfristige 
Stadtentwicklung herauszuarbeiten. 
Sie gewährleisten insbesondere die 
planmäßige städtebauliche Gestal
tung der Stadt, die langfristigen Re- 
konstruktions- und Werterhaltungs
maßnahmen sowie die Verkehrs- und 
stadttechnischen Aufgaben. Die Räte 
dieser Städte sind über die in den 
Plänen der ihnen nicht unterstellten 
Betriebe, Kombinate und Genossen
schaften enthaltenen Aufgaben für 
die Entwicklung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen 
zu informieren. Sie sind berechtigt, 
Vereinbarungen über die Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet, auch im 
Interesse des Territoriums, abzu
schließen. Die S. in den Stadtkreisen 
nehmen die Stellung von -> Kreis
tagen ein. Sie haben mit ihren Räten 
durch die Leitung und Planung die 
Voraussetzungen zu schaffen, daß 
diese Städte als Zentren der wirt
schaftlichen, geistig-kulturellen und 
sozialen Entwicklung entsprechend 
den politischen, ökonomischen, kultu
rellen und sozialen Erfordernissen 
und den Bedürfnissen der Bevölke
rung umfassend wirksam werden. Sie 
planen auf der Grundlage der zen
tralen Aufgabenstellung zur lang
fristigen Planung die spezifischen 
Aufgaben der Stadtentwicklung im 
engen Zusammenwirken mit den an
grenzenden Kreisen, Städten und Ge
meinden. Sie haben für die Sicherung 
der planmäßigen Gesamtentwicklung 
der Stadt Maßnahmen der Betriebe, 
Kombinate und Einrichtungen, so
weit sie die Infrastruktur betreffen, 
zu koordinieren und zu kontrollieren. 
In Stadtkreisen mit Stadtbezirken 
gewährleisten die S. und ihr Rat 
die Anleitung und Kontrolle der 
-> Stadtbezirksversammlungen. Die 
Aufgaben und Befugnisse der S. von 
Berlin und ihres Magistrats ent
sprechen prinzipiell den Aufgaben 
und Befugnissen des -> Bezirkstages 
und seines Rates. -> örtliche Volks
vertretungen
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